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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.10.2004 

Geschäftszahl 

2003/14/0017 

Rechtssatz 

§ 13 Abs 1 erster Satz UStG 1994 stellt eine Anknüpfung an die einkommensteuerliche Regelung dar. Da im 
gegenständlichen Fall mangels eines Nachweises die Verpflegungsmehraufwendungen einkommensteuerlich 
keine Berücksichtigung finden konnten, steht auch der korrespondierende Vorsteuerabzug nicht zu. 


